
PRÜFUNGSBESCHREIBUNG • Kranführer (Chauffeure) welche den Grundkurs besucht haben und über ausreichende Praxis verfügen

• Antrag des Kranfüherausweis bei der SUVA durch Kompetenzzentrum nach bestandener Prüfung

• Die Prüfung wird gemäss den EKAS-Richtlinien 6510 «Regeln für die Kranprüfung» durchgeführt

PRÜFUNGSINHALTE • Theoretische und praktische Prüfung (mündlich und schriftlich)

• Kranverordnung, Sicherheitsvorschriften

• Aufstellen von Fahrzeug- und Autokranen am Arbeitsort

• Aufgaben von Sicherheitseinrichtungen

• Kontrolle von verschiedenen Anschlagmitteln

VORAUSSETZUNGEN • Handwerkliche Erfahrung • Technisches Verständnis

• Besuchter Grundkurs (Kurszertifikat) • Ausreichende Praxis mit Kranen

• Gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse

• Gute Lernfähigkeit

AUSBILDUNGSNACHWEIS Kranführerausweis (SUVA-anerkannt)

PRÜFUNGSSDATEN Es finden laufend Kurse statt. Die freien Kursdaten erfahren Sie unter 062 749 11 44 oder www.skz-hfs.ch

PRÜFUNGSDAUER 1/2 Tag / 1 Tag

PRÜFUNGSORTE HFS – Schweizerisches Kompetenzzentrum, Reiden oder direkt beim Kunden

TEILNEHMER Max. 8 (Prüfung 1/2 Tag) / 16 - max. 20 (Prüfung 1 Tag)

AUSBILDER Prüfungsexperten des Kompetenzzentrums

KOSTEN CHF 850.00 (inkl. Schreibunterlagen, exkl. MwSt, Verpflegung, Unterkunft)
Mitglieder des Schweiz. Baumeisterverbandes können den Kurs beim Parifonds anmelden.

PRÜFUNG FAHRZEUG- UND AUTOKRANE (KAT. A) · 1/2 ODER 1 TAG 8.02
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